
 

  

 
 
Interessentenbogen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angaben zur gewünschten Wohnung: 
 

Lage der Wohnung: 

□    Nord (Blexen)                               □   Nord (Einswarden) 

□     Süd (Südl. der Bahnhofstraße)       □  Mitte (Zentrum zwischen Bahnhofstraße – Margaretenstraße) 
 

Wohnungsgröße: Bevorzugte Etage: 
  

______Zimmer, Küche, Bad, _________ m²            □ EG  □ 1. OG  □  2. OG □ Dachgeschoss 
 

Besondere Wünsche:  □ Barrierefreiheit  □ Badewanne  □ Dusche  □ Balkon  □ Kellerraum 
 
__________________________________________   ____________________________________                  
Gewünschter Einzugstermin/Kündigungsfrist Jetziger Vermieter  
 
______________       € + Heiz- u. Nebenkosten_____  
Miethöhe max. 
 
____________________________________________________________ 
Grund Ihrer Wohnungsbewerbung 
 

Waren Sie schon einmal Mieter unserer Gesellschaft? □ nein     □ ja, wo? ___________________________ 
    

Haben Sie ein Haustier?   □ nein     □ ja - welches?  ____________________________________________ 
  
Der Vermieter darf nach § 27 Abs. 1 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) eine Wohnung, die im Rahmen eines 
Programmes zur sozialen Wohnraumförderung errichtet wurde, nur an einen Wohnungssuchenden mit 
nachgewiesenem Wohnberechtigungsschein überlassen. Eine Kopie des Wohnberechtigungsscheins darf erst 
nach der Erklärung des Mietinteressenten, eine Wohnung anmieten zu wollen, verlangt oder gemacht werden. 
  

 

Wohnungsinteressent/-in:  Partner/Partnerin: 
 
_______________________________________________ ________________________________________ 
Vorname, Name Vorname, Name 
 
_______________________________________________ ________________________________________ 
Straße Straße 
 
_______________________________________________ ________________________________________ 
PLZ            Ort PLZ         Ort 
 
_______________________________________________ ________________________________________ 
Telefon / Mobil Telefon / Mobil  
 
_______________________________________________ ________________________________________ 
E-Mail E-Mail 
 
_______________________________________________ ________________________________________ 
Geburtsdatum Geburtsdatum 
  
                              
 
 

Zum Haushalt gehörende Kinder / Angehörige: ________________________________       
 
                   ________________________________     
 
                 ________________________________     
 
                 ________________________________     
 

 

  

Datum: 



Im Rahmen der Immobiliensuche erhobene Daten werden in der Regel spätestens 12 Monate nach Ende der 
Suchlaufzeit gelöscht (näheres dazu unter https://www.gnsg-wohnbau.de/service/datenschutz). 
 
Ich bin mit der Speicherung meiner Daten zur Immobiliensuche über die genannten Löschfristen hinaus einverstanden. 
Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax 
an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
 
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Gemeinnützigen Nordenhamer 
Siedlungsgesellschaft mbH um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu 
ersuchen. 
Gemäß Artikel 21 DSGVO  können Sie jederzeit gegenüber der Gemeinnützigen Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mbH 
die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 
Sollte Ihrerseits kein Bedarf an einer Wohnung mehr bestehen, teilen Sie uns dies bitte mit! 

 
SCHUFA-Klausel zu Mietanträgen 

Ich willige ein, dass die Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mbH der SCHUFA Holding AG, 
Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung dieses Mietvertrages übermittelt und Auskünfte über 
mich von der SCHUFA erhält. 

Unabhängig davon wird die Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mbH der SCHUFA auch Daten 
über seine gegen mich bestehenden fälligen Forderungen (z. B. Forderungsbetrag nach Titulierung im Anschluss einer 
Kündigung gem. §§ 543 Abs. 2 Nr. 3, 569 Abs. 3 BGB bzw. wegen Zahlungsverzug nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB) 
übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich die geschuldete 
Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen des Vermieters 
oder Dritter erforderlich ist und die Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrücklich anerkannt habe. 

Darüber hinaus wird die Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mbH der SCHUFA auch Daten über 
sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (z.B. betrügerisches oder missbräuchliches Verhalten) übermitteln. Diese 
Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen des Vermieters oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt. 

Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines 
Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die 
erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz sowie ggf. 
weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht). Um 
diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der 
SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere 
Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, 
aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und 
Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse 
hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher 
kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber 
hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer 
Vertragspartner, die beispielsweise Dienstleistungen im Internet anbieten. 
 
Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf 
Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO und das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO. Die SCHUFA hat für Anliegen von betroffenen Personen ein Privatkunden 
ServiceCenter eingerichtet, das schriftlich unter SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 103441, 
50474 Köln, telefonisch unter +49(0)6 11-92 78 0 und über ein Internetformular unter www.schufa.de erreichbar ist. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde, den Hessischen 
Datenschutzbeauftragten, zu wenden. Einwilligungen könne jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner 
widerrufen werden. 
 
SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln 
 

 
_______________________  _______________________ 
Unterschrift    Unterschrift 

   
Unsere Bürozeiten: 
Montag – Freitag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Dienstag 14.00 Uhr – 16.30 Uhr sowie Donnerstag 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
 
Unsere Ansprechpartner: 
Frau Ortel    Frau Hein    Frau Slavov-Kurzawski 
Tel.: 04731 93 70 12  Tel.: 04731 93 70 14   Tel.: 04731 93 70 19 
nortel@gnsg-wohnbau.de jhein@gnsg-wohnbau.de           kkurzawski@gnsg-wohnbau.de 
  

www.gnsg-wohnbau.de 
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